
456 Gerlinde Niemeyer,

Ardiidiakonat von Ahlen68) und 1161 eine Kaiserurkunde®4). Ottos 
Todesdatum wird unterschiedlich angegeben: van der Sterre®8) nennt als 
Gedächtnistag für Cappenberg den 23. Februar. Diesen Tag haben auch 
die Totenbücher von Pare®®), Tongerloo®7), Floreffe®8) und Averbode®®). 
Fischbeck7®) gibt den 25. Januar an und den 26. I. bringen die Nekro­
logien von Oberndorf71), Ilbenstadt72), Pr6montr67®), Pernegg74), 
Arnstein78) und Liesborn7®); Münster, Stift Oberwasser bringt zum 
26. I. Otto prepositus und zum 23. II. Otto comes77). Da das Cappen­
berg inkorporierte Oberndorf den 26. I. als dies obitus bezeichnet, dürfte 
dieser Tag vorzuziehen sein. Das Todesjahr, wechselnd mit 1170, 1171 
und 1172 angegeben, ergibt sich aus der Amtszeit seines Nachfolgers 
Hermann, der 1210 starb und 40 Jahre regiert haben soll. Otto urkundet 
zuletzt 1170, so muß sein Todestag der 26. Januar 1171 sein.
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®°) Knipping, Regesten 2, Register S.374 nennt den Dompropst von 
Hengebach (Heimbach).

Seinen Nachfolger Hermann von Ahr, den Gamans für den Verfasser 
der jüngeren Vita hält78), führt Freytag von Loringhoven7®) mit zwei­
felhaftem Recht für die Jahre 1164—1166 als Kölner Dompropst auf80).


